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Nach der Verordnung über die Berufsausbildung bestehen für den Prüfungsbereich „Arbeitsauftrag“ 
folgende Vorgaben: 
 
1. Der Prüfling soll zeigen, dass er in der Lage ist 

a) Arbeitsaufträge zu analysieren, Informationen aus Unterlagen zu beschaffen, technische und 
organisatorische Schnittstellen zu klären, Lösungsvarianten unter technischen, 
betriebswirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten zu bewerten und auszuwählen, 

b) Auftragsabläufe zu planen und abzustimmen, Teilaufgaben festzulegen, Planungsunterlagen zu 
erstellen, Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten am Einsatzort zu berücksichtigen, 

c) Aufträge durchzuführen, Funktion und Sicherheit zu prüfen und zu dokumentieren, Normen und 
Spezifikationen zur Qualität und Sicherheit der Systeme zu beachten sowie Ursachen von Fehlern 
und Mängeln systematisch zu suchen, 

d) Systeme freizugeben und zu übergeben, Fachauskünfte, auch unter Verwendung englischer 
Fachausdrücke, zu erteilen, Abnahmeprotokolle anzufertigen, Arbeitsergebnisse und Leistungen 
zu dokumentieren und zu bewerten, Leistungen abzurechnen, Systemdaten und -unterlagen zu 
dokumentieren; 

2. dem Prüfungsbereich sind folgende Tätigkeiten zugrunde zu legen: Montage oder Instandhaltung mit 
jeweils anschließender Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems; 

3. der Prüfling soll zum Nachweis der Anforderungen im Prüfungsbereich „Arbeitsauftrag“ 

 a) in 20 Stunden einen betrieblichen Auftrag durchführen und mit praxisbezogenen Unterlagen 
dokumentieren sowie darüber ein auftragsbezogenes Fachgespräch von höchstens 30 
Minuten führen; das Fachgespräch wird auf der Grundlage der praxisbezogenen Unterlagen 
des betrieblichen Auftrags geführt; unter Berücksichtigung der praxisbezogenen Unterlagen 
sollen durch das auftragsbezogene Fachgespräch die prozessrelevanten Qualifikationen im 
Bezug zur Auftragsdurchführung bewertet werden; dem Prüfungsausschuss ist vor der 
Durchführung des betrieblichen Auftrages die Aufgabenstellung einschließlich eines geplanten 
Bearbeitungszeitraums zur Genehmigung vorzulegen oder 

 b) in 14 Stunden eine Arbeitsaufgabe vorbereiten, durchführen, nachbereiten und mit 
aufgabenspezifischen Unterlagen dokumentieren sowie darüber ein situatives Fachgespräch 
von höchstens 20 Minuten führen; die Durchführung der Arbeitsaufgabe beträgt sechs 
Stunden; durch Beobachtungen der Durchführung, die aufgabenspezifischen Unterlagen und 
das Fachgespräch sollen die prozessrelevanten Qualifikationen im Bezug zur Durchführung 
der Arbeitsaufgabe bewertet werden 

 
Die gewählte Variante ist oben angekreuzt (Bei Wahl der Variante a ist diesem Blatt der Antrag für den 
betrieblichen Auftrag in fünffacher Ausfertigung beizufügen. Alle nötigen Informationen befinden sich auf 
der Internetseite der IHK Darmstadt www.darmstadt.ihk.de unter der Dokumentnummer 129827). 
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